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Kleine Anfrage 3353 
 
des Abgeordneten Arndt Klocke   BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Lärmschutz an der B56 in Kreuzau-Stockheim 
 
 
In Kreuzau-Stockheim im Kreis Düren klagen Anwohnerinnen und Anwohner über die hohe 
Lärmbelastung durch den Verkehr auf der Bundesstraße 56, die unmittelbar in der Nähe der 
Wohnbebauung vorbeiläuft. In den letzten Jahren habe die Lärmbelastung insbesondere in 
den Nachtstunden ständig zugenommen. Im Sommer 2019 wurde die Fahrbahndecke der B56 
saniert, so dass es eigentlich einen Anlass gegeben hätte, auch gleichzeitig 
Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen. 
 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Landesregierung um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
 
1. Ist der Landesregierung das Problem der hohen Lärmbelastung durch den Verkehr auf 

der B56 in Kreuzau-Stockheim bekannt? 
 
2. Warum wurden mit der Sanierung der B56 in Höhe Stockheim nicht gleichzeitig auch 

Lärmschutzmaßnahmen ergriffen? 
 
3. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung, um jetzt nachträglich die 

Lärmbelastung zu senken? 
 
4. Ist geplant, eine Tempobeschränkung auf 50 km/Stunde in der Nähe der Bebauung 

einzurichten? 
 
5. Ist beabsichtigt, stationäre Geschwindigkeitskontrollen einzurichten, da schon heute die 

angeordneten 70 km/Stunde häufig vor allem nachts von den Fahrzeugen auf der B56 
überschritten werden? 

 
 
 
 

Arndt Klocke 


